




 

 

 

 









modifizierte Gliederung des Umweltberichts 

(eingeführt ab 23. Januar 2012) 

 

 

 

a) Umweltbericht - Gliederung für Dresden, schutzgutbezogen 

 

1. Einleitung 

1.1.  Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplans 

1.2. Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre 

Berücksichtigung 

 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1.  Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

(--> falls nicht relevant: hier nur kurzer Hinweis, dann weiter mit Punkt 2.2.) 

2.1.1.  Erhaltungsziele und Schutzzwecke der betroffenen FFH-Gebiete und europäische 

Vogelschutzgebiete 

2.1.2.  Prognose über die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 

betroffenen FFH-Gebiete und europäischen Vogelschutzgebiete bei der 

Durchführung der Planung 

2.1.3.  Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

2.1.4.  Zumutbare Alternativen 

2.1.5.  Geplante Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz des Natur-2000-Netzes 

2.2.  Bestandsaufnahme (IST), Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Durchführung der Planung (PLAN) sowie geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur 

Verhinderung, zur Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger 

Umweltauswirkungen je Schutzgut sowohl bau-, anlagen- und betriebsbedingt. 

2.2.1.  Naturhaushalt und Landschaftsbild 

2.2.2.  Mensch und seine Gesundheit 

2.2.3.  kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

2.2.4.  Klimawandel 

2.2.5.  Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgütern (Matrix) 

2.2.6.  Auswirkungen von Störfällen 

2.2.7.  Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

 

2.3.  Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 

2.4.  Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

 

3. Zusätzliche Angaben 

3.1.  Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

3.2.  Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 

3.3.  Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 

4. Quellenverzeichnis 

  



b) Im Umweltbericht zu berücksichtigende Belange gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB sowie § 1a 

BauGB (Eingriffsregelung) 

 

Naturhaushalt und Landschaftsbild 

 Pflanzen und Tiere 

 Biologische Vielfalt 

 Fläche 

 Boden (Bodenfunktionen) 

 Wasser (Oberflächen-, Grund-, Niederschlagswasser, Überschwemmungsgebiete) 

 Luft und Klima (Stadtklima, Relief, Landnutzungsformen, Luftleitbahnen) 

 Landschaft, Landschaftsbild 

 sowie Eingriffsregelung 

 

Mensch und seine Gesundheit 

 Immissionsschutz (Luftverunreinigungen, Lärm, Gerüche, sonstige Emissionen [Licht, 

elektromagnetische Strahlen, Radon, Erschütterungen]) 

 Bodenverunreinigungen (Altlasten  bzgl. Wirkungspfade Bo/Mensch [nutzungsabhängig], 

Bo/Pflanze [nutzungsabhängig], Bo/GW [nutzungsunabhängig]) 

 Hochwasservorsorge 

 Klimatische Belastungen 

 Erholung 

 sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (Kulturgüter von geschichtlichem, wissenschaftlichem, 

künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die Kulturlandschaft prägendem Wert – 

sowie alle natürlichen oder vom Menschen geschaffenen Güter von ideeller oder materieller 

Bedeutung [entsprechend H:\std_plan\landplan\0_LP_geltend\2_Anlagen\Anlage2_7_Kulturgueter 

LP2018.pdf - UAtlas-Karte 1.9/Kulturgüter]) 

 

Klimawandel 

 Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken (CO2-Minderung) 

 Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen 

 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

 i. S. von zusätzlichen Aspekten z. B. 

 Bodenversiegelung vs. Altlast 

 Lärmschutz vs. Landschaftsbild 

 Landnutzungskonkurrenzen 

 
 


